
Fördermittel sind Zuwendungen des Staates, mit welchen gezielt angestrebte politische und wirtschaftliche Ziele er-
reicht werden sollen. Fördermittel sind somit keine einfachen Geldgeschenke; der Empfänger ist verpflichtet, dem
Förderprogrammentsprechende Kriterien zu erfüllen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

in den letzten Tagen wurde ich gefragt, warum wir Geld investieren in ein Lilienfeld, in Sitzbänke und Bücherschränke.

Kurz gesagt, ich möchte Bürgerbeteiligung stärken und diese am besten in Bürgerprojekte und Ausstattung investieren,
nach Möglichkeit immer mit Zunahme von Fördermittel. Es wurde auch gesagt: "Fördermittel sind doch Steuermittel und
somit öffentliche Gelder, diese könnten doch gespart werden."

Diese Aussage ist für mich ein Ansporn, über Fördermittel und Bürgerprojekte ein paar Sätze zu schreiben. Fördermittel
sind Zuwendungen des Staates, mit welchen gezielt politische und wirtschaftliche Ziele erreicht werden sollen. Diese
Fördermittel sind somit keine einfachen Geldgeschenke, es werden Initiativen von Bürgern und Kommunen unterstützt.
Wenn wir Fördergelder als Kommune nicht abrufen, werden es andere tun. Das Geld ist da und wartet!

Dieses Geld bekommt man nicht einfach ausgezahlt, es sind entsprechende Kriterien zu erfüllen und es ist immer ein ge-
wisser Eigenbetrag zu leisten, damit dieses sinnvoll investiert wird. Diese zusätzlichen Projekte werden teilweise mit bis zu
90% Fördermittel unterstützt, diese sehe ich als "Wertsteigerung und Werterhalt" in unseren Ortsteilen.

Für diese Steuergelder muss man zum Teil aufwändige Förderanträge stellen, Zeit, die ich gerne investiere. In manchen
Fällen wird ein Förderwettbewerb ausgerufen, entweder man gewinnt oder man geht leer aus, dann versucht man es
wieder.

Bürgerbeteiligungen werden von den Fördergebern unterstützt, dies soll noch fester in unserer Gemeinde verankert wer-
den, das ist mein Ziel als Bürgermeister.

In der letzten Gemeinderatssitzung konnte ich mitteilen, dass rund 30 Bürgerinnen und Bürger am Lilienfeld mitgewirkt ha-
ben. Würde man das Areal in der jetzigen Ausführung von einer Firma erstellen lassen, müsste man rund 120.000 Euro
zahlen. Tatsächlich lag der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 16.000 Euro. Die Differenz wurde durch Fördermittel, viele
Spenden und eine Vielzahl von Eigenleistung von unseren Bürgerinnen und Bürgern erbracht. Allein am Brückenprojekt
der Handwerker- und Schraubergruppe wurden rund 290 Arbeitsstunden geleistet. Auch eine überdachte Sitzgelegenheit
mit Tisch wurde im Jahre 2021 von der Familie Halm in Eigenleistung erstellt.

Wir arbeiten zurzeit an weiteren Bürgerprojekten, wie den Dorfplatz in Schallfeld, hier konnte bereits eine Fördereingabe
eingereicht werden. Die Planung zur Gestaltung der Kirchstraße in Lülsfeld steht in den Startlöchern, ich gehe davon aus,
dass wir bis Ende November die Unterlagen einreichen können. Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich in den ge-
nannten Projekten eingebracht. Diese Projekte werden ebenfalls von mir und meiner Stellvertreterin Andrea Reppert un-
terstützt.

Und weil es um Bürgerbeteiligung geht, ist es natürlich selbstverständlich, dass Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, an
diesen Projekten beteiligt sind. Diese Projekte sollen ein Gemeinschaftswerk sein.

Geplant wird in kleinen oder größeren Arbeitsgruppen aus Mitgliedern von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft. Alle Einga-
ben werden in Planentwürfe eingearbeitet. In Bürgerversammlungen oder Bürgerinformationsveranstaltungen (und im In-
ternet) vorgestellt und diskutiert. Nachdem die Anregungen und die Kritik in den Entwurf eingegangen sind, wird der Ge-
meinderat in seiner Sitzung über diese Projekte abstimmen.

geht weiter auf Seite 2
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Aber im Mittelpunkt stehen natürlich Ziel und Inhalt. Es
geht darum, die Beteiligung und die Mitgestal-
tungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu ver-
bessern und die Beteiligungsverfahren mit mehr Kom-
petenzen auszustatten.
Denn Demokratie braucht Beteiligung und Mitwirkung,
sie ist auf Transparenz angewiesen, sie ist lebendig,
wenn es viel Meinungsaustausch und ein gemeinsames
Suchen nach Lösungen gibt.
Gerade in einer Kommune, unserer kleinsten demokra-
tischen Einheit, spielt Beteiligung eine große Rolle. Vie-
le Aufgaben lassen sich nur bewältigen, wenn alle Be-
teiligten und Betroffenen zusammenarbeiten. Leider
wird es immer einzelne Bürgerinnen und Bürger geben,
die keinen Sinn in dem einen oder anderen Projekt se-
hen. Daher ist es wichtig, wenn die breite Bürgerschaft
sie mitträgt und unterstützt.
Bürgerbeteiligung bedeutet für die Gemeinde eine Be-
reicherung. Denn zum einen sind die Projekte der Ge-
meinde dann wirklich gemeinsame Projekte, und zum
anderen bringen die beteiligten Bürgerinnen und
Bürger ihren Sachverstand und ihre Ideen, ihre Kreati-
vität und ihr Engagement ein.
Aber wir wissen auch, dass Bürgerbeteiligung an-
spruchsvoll ist. Sie verlangt allen Zeit und Kapazitäten
ab, diese Zeit ist nicht unendlich und es müssen Ent-
scheidungen getroffen werden, um Ziel und Inhalt nicht
in Debatten zu verlieren!

Es lohnt sich, mitzuwirken und sich für unseren Ort zu
engagieren. Bürgerbeteiligung stärkt unsere Gemein-
de, Bürgerbeteiligung ist gelebte Demokratie. Im
Amtsblatt September wurde zum Regionalbudget
2023 ein weiteres Bewerbungsverfahren ausgerufen.
Sie als Privatperson oder Verein haben die Möglich-
keit, unseren Ort zu gestalten.

Gerne können Sie Ihre Fragen zu den aufgeführten
Projekten stellen oder Sie können Ihre eigenen Projek-
te und Ideen an mich oder meine Stellvertreterin vortra-
gen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich danke für Ihre
Bereitschaft zur Mitwirkung und für Ihre bereits geleiste-
te Arbeit.

Ihr Bürgermeister

gez. Thomas Heinrichs
Gemeinde Lülsfeld

 Analle Hauseigentümer der Gemeinde Lülsfeld
mit den Ortsteilen Lülsfeld und Schallfeld

Wie in den vergangenen Jahren, wird keine Ablesung der Was-
seruhren durch Mitarbeiter der Gemeinde Lülsfeld vorgenom-
men. Deshalb bitten wir Sie, uns die Zählerstände zu melden.
Die Ablesebriefe mit Antwortschreiben werden am 15.12.2022
versendet und das

ONLINE-Portal für die Meldung der Zählerstände ist vom

16.12.2022 bis 02.01.2023

geöffnet. Lediglich in diesem Zeitraum können die Zählerstände
online eingetragen werden.

Eine weitere Möglichkeit den Zählerstand zu melden, wäre das
Antwortschreiben auszufüllen und in den Gemeindebriefkasten
zu werfen, per Post an die Verwaltungsgemeinschaft oder per
Mail zuzusenden bzw. per Telefon zu melden (Mailadresse und
Nr. siehe unten).

Auch für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Frau Roth, Tel. 09382-607-28
(eMail: ulrike.roth@gerolzhofen.de  )

oder

Frau Knetzger, Tel. 09382-607-58
(eMail: nicole.knetzger@gerolzhofen.de  )

Bitte beachten Sie auch, dass der von Ihnen gemeldete Stand
auch dem Abrechnungsstandzum 31.12.2022 entspricht

Ist keine Ablesung möglich und wird kein Zählerstand gemel-
det, wird der Verbrauch anhandder Vorjahre geschätzt.

Vielen  Dank  für  Ihr  Verständnis  und  Ihre  Mithilfe!
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 Senioren-Nachmittag im Sportheim Lülsfeld

8. November 2022 - 14:30 Uhr Kaffee und Kuchen

Thema: "Wir wollen etwas tun für Körper und Geist"

Herzliche Einladung an alle Senioren/innen.

 Kath. Frauenbund Lülsfeld

Kath. Frauenbund: Der Kath. Frauenbund ZV Lülsfeld sucht
Kanditatinnen für die Wahl des Vorstandes im März 2023.

Wenn Sie Interesse oder Fragen dazu haben, rufen Sie ein-
fach Elisabeth Oeser Tel. 09382 4280 oder
Doris Hermann Tel. 09382 5597 an.

Neue Mitglieder sind jederzeit wi llkommen.

Wir f reuen uns auf viele Rückmeldungen.

Falls keine Kanditatinnen gefunden werden, droht die
Auflösung des Kath. Frauenbundes Lülsfeld.

Gemeindebücherei Lülsfeld de

Sonntag 10:30 - 11:30 Uhr, Donnerstag 17:30 - 18:30 Uhr
buecherei@luelsfeld.de

K Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine K
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 Monatliche
amtliche Terminzusammenfassung:

 Am Dienstag,  8.  November,  findet eine
Bürgersprechstunde statt.

Dienstag um 18:00 Uhr in Schallfeld

Dienstag um 19:00 Uhr in Lülsfeld

Nach telefonischer, Tel. 903040, oder schriftli-
cher Terminabsprache unter:
rathaus@luelsfeld.de  kann auch ein Termin
außerhalb der Sprechstunde gefunden werden,
um Ihre Anliegen direkt in einem persönlichen
Gespräch anzubringen.

 Am vorletzten Dienstag im Monat, um 19:00
Uhr, findet in der Regel eine Gemeinderats-
sitzung statt. Anträge/Themen sollten späte-
stens eine Woche davor beim Ersten
Bürgermeister vorliegen.

 Redaktionsschluss für das Amtsblatt ist in
der Regel am 23. jeden Monats.

3. November 2022 15:15 - 20:00 Uhr Blutspende Gerolzhofen, Rotkreuzhaus, Jahnstr. 14
4. November 2022 19:00 Uhr Schallfeld: Schlachtschüsselessen bei der Feuerwehr
5. November 2022 09:00 Uhr Beginn des Holzverstriches am Schallfelder Wald
8. November 2022 14:30 Uhr Lülsfeld: Senioren-Nachmittag im Sportheim
8. November 2022 Bürgersprechstunde in Schallfeld und Lülsfeld
10. November 2022 17:00 Uhr Schallfeld: Martinsumzug, Treffpunkt Kirchplatz
11. November 2022 18:00 Uhr Lülsfeld: Martinsumzug, Treffpunkt Kindergarten
12. November 2022 18:00 Uhr Schallfeld: Herbstkirchweih-Essen im Gemeindehaus/Pfarrheim
27. November 2022 18:00 Uhr Schallfeld: Pfarreiabend im Gemeindehaus/Pfarrheim

1. Dezember 2022 15:15 - 20:00 Uhr Blutspende Gerolzhofen, Rotkreuzhaus, Jahnstr. 14
4. Dezember 2022 Weihnachtskonzert der Musikkapelle Lülsfeld/Schallfeld



Streupflicht außerorts:  Hier sind für den Fahrverkehr nur
verkehrswichtige und gleichzeitig besonders gefährliche
Fahrbahnstellen zu sichern.

Verkehrswichtig  sind Hauptverkehrs- und Durchgangs-
straßen, sowie sonstige Verkehrsmittelpunkte, auf denen er-
fahrungsgemäß mit stärkerem Verkehr zu rechnen ist.

Gefährlich  sind Bereiche, an denen der Kraftfahrer die von
der Glätte ausgehende Gefahr nicht ohne weiteres erkennen
und meistern kann, z.B. scharfe und unübersichtliche Kur-
ven, besondere Gefällstrecken, schwierige oder unüber-
sichtliche Kreuzungen und Einmündungen.

Radwege  unterliegen nicht der Räum- und Streupflicht
durch die Gemeinde! Auf den Radwegen erfolgt in der
Regel kein Winterdienst!

Erheblich leistungsfähigere Kommunen im Landkreis als un-
sere Gemeinde verzichten schon seit Jahren auf den
kompletten Winterdienst in Wohnsiedlungen.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass der Winterdienst
der  Gemeinde  auf  das  Nötigste  beschränkt  ist.

 Veranstaltungen in Schallfeld

Freitag, 04.11.2022 Beginn: 19:00 Uhr
Schlachtschüsselessen bei der Feuerwehr. Teilnahme nur mit
Anmeldung bei Rainer Hawelka. Die aktuellen Coronavorschrif-
ten sind zu beachten.

Donnerstag, 10.11.2022
Martinszug in Schallfeld, Treffpunkt am Kirchplatz, pünktlich um
17.00 Uhr. Nach dem Laternenumzug durch die Siedlung wird
die Martinsgeschichte am Feuerwehrgerätehaus vorgetragen,
mit anschließendem gemütlichem Ausklang bei Glühwein und
Bratwürsten.

Samstag, 12.11.2022
Herbstkirchweih-Essen im Gemeindehaus/Pfarrheim mit Voran-
meldung bis 2. November 2022 bei Katja Mangold, Gaby Hof-
mann oder Steffi Schanz. Ohne Anmeldung gibt es auf dem
Kirchplatz Bratwurst mit Weck, Bier, Glühwein etc.
Beginn 18:00 Uhr.

Sonntag, 27.11.2022
Nach dem Sonntag-Abend-Gottesdienst um 17:00 Uhr, (siehe
Gottesdienstordnung) findet gegen 18:00 Uhr im Gemeinde-
haus/Pfarrheim Schallfeld ein Pfarreiabend statt. Die Pfarrge-
meinderatsvorsitzende berichtet über das vergangene Jahr. Der
Kirchenpfleger stellt die finanzielle Situation dar und zeigt die
Ereignisse des Kirchenjahres in Bildern und Filmaufnahmen.

Hinweis:

Die Faschingssitzung beim FC Schallfeld findet am Samstag,
4. Februar 2023, statt. Wer an diesem Abend mit einem Bei-
trag, Auftritt etc. zur Faschingssitzung beitragen möchte, soll
sich bei Benedikt Riedel melden.

 Vorankündigung 04.12.2022 -
Weihnachtskonzert

der Musikkapelle Lülsfeld/Schallfeld, in den
Kirchen in Lülsfeld und Schallfeld.

Nähere  Informationen  im  nächsten  Amtsblatt.

 Winterdienst  im  Gemeindegebiet  Lülsfeld
mit  den  Ortsteilen  Lülsfeld  und  Schallfeld

Bei Schnee und Glatteis auf Straßen und Gehwegen wird
wieder auf die Räum- und Streupflicht hingewiesen.

Zur Auf rechterhaltung der Reinlichkeit und Sicherheit hat die
Gemeinde Lülsfeld eine "Verordnung über die Reinhaltung
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung
der Gehbahnen im Winter" erlassen.

Nach Maßgabe dieser Verordnung haben die Vorder- und
Hinteranlieger die an ihr Grundstück angrenzenden Gehwe-
ge bzw. - bei Straßen ohne Gehweg - eine Gehbahn von
mindestens 0,50 m Breite von Schnee zu räumen und bei
Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit Sand oder anderen geeig-
neten Mitteln (jedoch nicht mit ätzenden Stoffen) zu bestreu-
en oder das Eis zu beseitigen.

Mit Sicherungsmaßnahmen ist werktags ab 07.00 Uhr, so-
wie an Sonn- und Feiertagen ab 08.00 Uhr zu beginnen. Die
Maßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie
es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Ei-
gentum oder Besitz erforderlich ist.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der geräumte
Schnee oder die Eisreste neben der Gehbahn so zu lagern
sind, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird.

Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und
Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. Im
Interesse der Sicherheit aller Fußgänger bitten wir Sie, der
Räum- und Streupflicht nach Maßgabe der oben genannten
Verordnung nachzukommen. Es sollte darauf geachtet wer-
den, dass geparkte Pkw die Räum- und Streufahrzeuge
nicht behindern.

Bitte beachten Sie diese Vorschriften. Sie haften bei evtl.
Unfällen.

Bei Glatteis und stärkerem Schneefall werden in diesem
Winter vornehmlich folgende Straßen nach der Dringlichkeit
gestreut bzw. geräumt:

Ortsteil Lülsfeld:

a) Hauptstraße (SW 44)
b) Järkendorfer Sraße (SW 44)
c) Schallfelder Straße (SW 43)
d) Rimbacher Straße (SW 42)
e) Straße nach Schallfeld (SW 43)
f) Kirchstraße

Ortsteil Schallfeld:

a) Gerolzhöfer Straße (SW 45)
b) Brünnauer Straße (SW 45)
c) Bimbacher Straße (SW 42)
d) Frankenwinheimer Straße (SW 42)
e) Straße nach Lülsfeld (SW 43)

Auf die eigene Räum- und Streupflicht der Haus- und
Grundstücksbesitzer wird nochmals hingewiesen.

Allgemeine  Information  zum  Winterdienst  durch  die  Ge-
meinde,  betrifft  nur  den  Fahrverkehr  auf  Gemeindestraßen
(Auszug aus einer Information der Bundesgemeinschaft
Deutscher Kommunalversicherer).

Die Räumpflicht der Gemeinde richtet sich grundsätzlich
nach der Verkehrsbedeutung der Straßen und der Lei-
stungsfähigkeit der Kommunen.

Streupflicht innerorts:  Für den Fahrverkehr besteht nur an
verkehrswichtigenund gefährlichen Stelleneine Streupflicht,
beide Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.
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Entsprechende Vollmachtsformulare liegen beim Unter-
zeichner dieser Bekanntmachung und Ladung bereit.

Wählbarkeit:

Grundsätzlich können alle natürlichen Personen gewählt
werden, die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt
geschäftsfähig sind. Sie brauchen nicht am Verfahren betei-
ligt zu sein.

Eine gruppenmäßige Festsetzung wurde durch das ALE
Unterfranken nicht verfügt.

Kommt die Wahl des Vorstands im Termin nicht zustande
und verspricht einneuer Wahltermin keinen Erfolg, kann das
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken Mitglieder des
Vorstands nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufs-
vertretung bestellen.

Frankenwinheim, den 07.10.2022

Der Vorsitzende des Vorstandes
der Flurbereinigungsgenossenschaft Frankenwinheim

gez.
Ludwig Fackelmann

 Bundesstraße 286, Gerolzhofen – B 8 (Enzlar)

Instandsetzung der Brücke über einen Feldweg bei
Neuses am Sand
Verlängerung der Vollsperrung bis 16.12.2022

Die Instandsetzung der Brücke über einen Feldweg bei Neu-
ses am Sand verzögert sich und wird voraussichtlich bis zum
16.12.2022 andauern. Die eingerichtete Umleitung bleibt
weiterhin bestehen.

Aufgrund eines Rohrbruches auf der Umleitungsstrecke
kam es zu einem verspäteten Baubeginn. Durch die Ände-
rungen des Bauzeitraumes mussten die Nachunternehmer
der beauftragten Baufirma neu eingetaktet werden.

Bei den anschließenden Rückbauarbeiten an den Kappen
der Brücke wurde entgegen der Bestandsunterlagen as-
besthaltige Abdichtungen vorgefunden.

Der Rückbau dieser Abdichtung ist zwischenzeitlich abge-
schlossen. Die Arbeiten waren jedoch zeitintensiv und
aufwändig, aufgrund der vorzunehmenden Sicherheits-
maßnahmen des Arbeitsschutzes. Hierdurch kam es zu
zusätzlichen Verzögerungen, sodass das ursprüngliche
Bauende zum 28.10.2022 nicht mehr realisierbar ist.

Die Brücke im Zuge der Bundesstraße 286 über einen Feld-
weg bei Neuses am Sand weist altersbedingte Mängel auf,
welche die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Diese Mängel
machen eine Instandsetzung des Bauwerkes erforderlich.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer u m ein rücksichtsvolles
Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke und u m
Verständnis für die verkehrlichen Einschränkungen.

Staatliches Bauamt Würzburg
Fachbereich Straßenbau

Flurbereinigungsgenossenschaft
Frankenwinheim (vgl. §§ 151 ff. FlurbG)
Gemeinde Frankenwinheim - Landkreis Schweinfurt
VKZ 743061

Bekanntmachung und Ladung

Die Flurbereinigungsgenossenschaft Frankenwinheim blieb
als Körperschaft des öffentlichen Rechts über die Beendi-
gung des Flurbereinigungsverfahrens (vgl. § 149 FlurbG)
hinaus bestehen (vgl. §§ 151 ff. FlurbG).

Die  Eigentümer  und  Erbbauberechtigten  jener  Grundstücke,
welche  zum  Flurbereinigungsgebiet  (Stand:  Beendigung  des
Flurbereinigungsverfahrens)  gehören,  werden  zu  einer

Genossenschaftsversammlung
eingeladen.

Versammlungsort: Frankenwinheim, im Gasthaus Kraus
Versammlungszeit: Freitag, 09.12.2022 u m 19:30 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Flur-
bereinigungsgenossenschaft Frankenwinheim

2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und der

Grundsätze des Wahlverfahrens, sowie der Bildung des
Wahlausschusses

7. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das
Amt des Vorstandsvorsitzenden

8. Wahl der Vorstandsmitglieder
9. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das

Amt des stellv. Vorstandsvorsitzenden
10. Bestimmung von Kassenprüfern
11. Allgemeine Aussprache

Nach der Satzung der Flurbereinigungsgenossenschaft
Frankenwinheim ist eine Neuwahl des Vorstandes erforder-
lich geworden.

Von der Genossenschaftsversammlung sind nach § 8 der
Satzung

6 Vorstandsmitglieder

auf die Dauer von 6 Jahren zu wählen.

Für  jedes  Vorstandsmitglied  ist  ein(e)  Stellvertreter(in)  zu
wählen.  Außerdem hat die Genossenschaftsversammlung
dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE Ufr)
einen Vorstandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter vor-
zuschlagen.

Die Bestimmung des Vorstandsvorsitzenden und des stellv.
Vorstandsvorsitzenden erfolgt durch das ALE Ufr (vgl. Art. 4
Abs. 2 AGFlurbG).

Wahlberechtigung:

Wahlberechtigt sind Teilnehmer (Teilnehmer sind jene Ei-
gentümer von Grundstücken, welche zum Flurbereini-
gungsgebiet gehören). Erbbauberechtigte stehen Ei-
gentümern gleich. Jeder anwesende Teilnehmer (jede an-
wesende Teilnehmerin) hat eine Stimme.
Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer; ei-
nigen sich diese nicht über die Stimmabgabe, so kann das
Wahlrecht nicht ausgeübt werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmach-
ten berechtigen den Bevollmächtigten (die Bevollmächtigte)
nicht zu einer mehrfachen Stimmabgabe. Bevollmächtigte
haben sich in der Versammlung durch eine schriftliche Voll-
macht auszuweisen.
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 Der Landkreis Schweinfurt hat jetzt einen
Landschaftspflegeverband

Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen, der Landwirt-
schaft und dem Naturschutz gründen erfolgreich gemeinnützi-
gen Verein – Landrat Florian Töpper einstimmig zum Vorsitzen-
den gewählt.

Im Landkreis Schweinfurt gibt es jetzt einen Landschaftspflege-
verband. Bei der Gründungsversammlung am 13. Oktober
2022 im Landratsamt Schweinfurt brachten die Gründungsmit-
glieder die Vereinsgründung auf den Weg und wählten Landrat
Florian Töpper einstimmig zum Vorsitzenden des neuen „Land-
schaftspflegeverbands Landkreis Schweinfurt e.V.“.

Nachdem die Kreisgremien im Jahr 2019 die Verwaltung des
Landratsamtes damit beauftragt hatten, die Gründung eines
Landschaftspflegeverbandes im Landkreis Schweinfurt zu un-
terstützen, fand nach Vornahme der notwendigen Vorbereitun-
gen im vergangenen Jahr – angestoßen durch Wasserlosens
Ersten Bürgermeister Anton Gößmann (Interkommunale Allianz
Oberes Werntal / Öko-Modellregion Oberes Werntal) – eine Im-
pulsveranstaltung im Landratsamt statt, in der die damaligen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen der Kom-
munen, der Land- und Forstwirtschaft, sowie des Naturschut-
zes zugestimmt hatten, eine Vereinsgründung zu forcieren. In
seiner Sitzung vom 5. Oktober 2022 hat sich der Kreistag mit
großer Mehrheit für die Mitgliedschaft des Landkreises im
künftigen Verein ausgesprochen. Die Gründung ist nun am
13. Oktober 2022 formal erfolgt.

Landschaftspflegeverbände kümmern sich um die Erhaltung
der Kulturlandschaft und die Pflege besonderer Biotope und
ökologisch wertvoller Flächen, sowie die Entwicklung von Bio-
topverbundsystemen. Durch den zu gleichen Teilen besetzten
neunköpfigen Vorstand werden insbesondere die Interessen
und Belange der Kommunen, der Land- und Forstwirtschaft,
sowie des Naturschutzes gleichermaßen repräsentiert und ver-
folgt.

In den Vereinsvorstand wurden gewählt:
Vorsitzender: Florian Töpper (Kommunen)
Stellvertreter: Michael Mikus (Landwirtschaft)
Stellvertreter: Detlev Reusch (Naturschutz)
Weitere Vorstandsmitglieder für den Bereich Kommunen sind:
Peter Gehring, Anton Gößmann, für den Bereich Landwirt-
schaft: Barbara Göpfert, Udo Rumpel und für den Bereich Na-
turschutz: Dr. Hannes Brehm, Udo Baake.

Nicht Mitglied des Vorstands sind die gewählten Rech-
nungsprüfer des Vereins: Stefan Rottmann und Konrad
Bonengel.

Beate Krettinger, die für Bayern zuständige Landeskoordinato-
rin beim Deutschen Verband für Landschaftspflege, hat die
Vereinsgründung im Landkreis Schweinfurt begleitet. Der
Dachverband steht dem Verein in rechtlichen, wie inhaltlichen
Fragen auch zukünftig beratend zur Seite.

Federführend vorbereitet und durchgeführt wurde die Ver-
einsgründung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Umweltamt am Landratsamt Schweinfurt. Dort erwartet sich
insbesondere der amtliche Naturschutz von einer Mitgliedschaft
im Landschaftspflegeverband bei der Initiierung und der prakti-
schen Umsetzung von Natur- und Landschaftsschutzprojekten
eine starke Unterstützung und Entlastung, da die Aufgabenfülle
stetig zunimmt.

Landrat Florian Töpper dankte allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass die Gründung des Vereins gelingen konnte und hob
dabei besonders den Einsatz von Wasserlosens Erstem
Bürgermeister Anton Gößmann hervor, der das Projekt im Vor-
feld maßgeblich vorangetrieben hatte: „Herzlichen Dank für
Dein persönliches Engagement. Ohne Dich wären wir heute
nicht hierher gelangt“, sagte Töpper vor den Gründungsmitglie-
dern. Der neu gegründete Verein werde allen einen Mehrwert
bieten, versprach Töpper.
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Er wolle gemeinsam mit dem Vorstand, sowie den Vereinsmit-
gliedern und dem Fachbeirat den Vereinszweck erfüllen und
Naturschutz, Landschaftspflege, sowie Klimaschutz fördern
und voranbringen. So etwa sollen die reizvollen Landschaftsbil-
der im Landkreis Schweinfurt in ihrer Vielfalt und ihrem Arten-
reichtum erhalten und die Kulturlandschaft in ihrer „standortty-
pischen Ausprägung“ gepflegt und ausgebaut werden. „Der
Mehrwert soll sich auf alle Gemeinden im Landkreis erstrecken,
das ist mein Anspruch“, sagte Töpper. Und: „Die Parität soll ge-
lebt werden.“

Mitglieder im Landschaftspflegeverband Landkreis Schweinfurt
können Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Bauern-
verbände, Maschinenringe, Forstbetriebsgemeinschaften oder
auch Privatpersonen werden.

Mittlerweile gibt es Landschaftspflegeverbände auf über 80 Pro-
zent der Fläche in Bayern. Der Landschaftspflegeverband
Landkreis Schweinfurt e.V. ist der 70. in Bayern.


"Wo bleibt mein Geld?" - Machen Sie mit bei der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe 2023 und verschaffen Sie sich einen
Überblick über die Einnahmen und AusgabenIhres Haushalts!

Unter dem Motto "Wo bleibt mein Geld?" führt das Bayerische
Landesamt für Statistik, gemeinsam mit den Statistischen
Ämtern des Bundes und der Länder, von Januar bis Dezember
2023 die nächste EVS durch. Dafür werden in Bayern rund
13 000 Haushalte gesucht, die sich an der größten freiwilligen
Befragung der amtlichen Statistik beteiligen. Als Dankeschön
erhalten sie eine Geldprämie von mindestens 100 Euro, Fami-
lien mit Kindern unter 18 Jahren erhalten zusätzlich 50 Euro.

Jeder teilnehmende Haushalt dokumentiert drei Monate lang
seine Ausgaben zum Beispiel für Lebensmittel, Bekleidung und
Freizeit. Darüber hinaus werden Fragen zum Haushalt, der
Wohnsituation, Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern,
Vermögenssituation sowie den Haushalts- und Personenein-
kommen gestellt. Jeder fünfte Haushalt dokumentiert zusätzlich
zwei Wochen lang detailliert die Ausgaben und gekauften Men-
gen für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Dies ist
wichtig, um den Anteil unterschiedlicher Nahrungsmittel an den
gesamten Lebensmittelausgaben bestimmen zu können. Der
Haushalt erhält dafür zusätzlich 25 Euro Prämie.

Die Angaben können in einer App ganz bequem von Zuhause
oder unterwegs eingetragen werden. Die App wurde speziell für
die EVS entwickelt und auf den Bedarf der Erhebung ange-
passt. Die App funktioniert auch offline und kann sowohl auf
dem Smartphone, als auch am Computer genutzt werden. Die
"klassische" Teilnahme über Papierfragebogen ist ebenfalls
möglich.
Unter www.evs2023.de/teilnahme  können Interessierte ab so-
fort ihren Haushalt zur EVS 2023 anmelden, oder unter den un-
ten angegebenen Kontaktdaten eine Teilnahmeerklärung anfor-
dern und diese ausgefüllt zurücksenden. Aus allen Anmeldun-
gen wird für jedes Quartal nach einem Quotenplan eine Stich-
probe gezogen. Das bedeutet, vor Beginn der EVS wird für je-
des Bundesland anhand der Bevölkerungsstruktur festgelegt,
wie viele Paarhaushalte mit Kindern, wie viele Haushalte von
Alleinerziehenden, wie viele Alleinlebende usw. für die Stichpro-
be benötigt werden. Dies ist wichtig, um die Bevölkerung
realistisch abzubilden.

Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind der
Datenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet.
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und aus-
schließlich für statistische Zwecke verwendet.



Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Allgemeine Ärztliche KVB-Bereitschaftspraxis
am Krankenhaus St. Josef
Ludwigstr. 1.
97421 Schweinfurt

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.: 18:00 - 21:00 Uhr
Mi.,Fr.: 16:00 - 21:00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen
von 09:00 - 21:00 Uhr.

Während der vorstehend genannten Öffnungszeiten können
alle fahr- und transportfähigen Patienten in dringenden
Fällen ohne Anmeldung kommen.

Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. Hausarzt nicht erreichbar
ist, können Sie in dringenden Erkrankungsfällen einen Arzt
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über

Tel. 116117
kostenfrei erreichen.

Diese Nr. auch anrufen,wenn Sie einen Facharzt (z. B. HNO
oder Augen) brauchen.

In lebensbedrohlichen Fällen wenden sich
Patienten weiterhin an die Rettungsleitstelle,

Tel. 112
Giftnotruf München

Tel. 089 - 19240

Den tagesaktuellen Zahn-Notdienst für Bayern f inden Sie
auf der Homepage des Zahnärztlichen Notdienstes Bayern
unter

http://notdienst-zahn.de

Den tagesaktuellen Apothekendienst für Bayern f inden Sie
auf der Homepage der Bayer. Landesapothekenkammer
unter

http://lak-bayern.notdienst-portal.de

Regelung des Notdienstes der Kinderärzte:

Bereitschaftspraxis Main-Rhön
am Leopoldina Krankenhaus
Gustav-Adolf-Str. 6 - 8
97422 Schweinfurt
Kinder- und Jugendärztliche
Geöffnet hat die Bereitschaftspraxis:

jeweils mittwochs und freitags
von 16:00 - 19:30 Uhr

a mSamstag, Sonntag und an Feiertagen,
gilt auch für Heiligabend, Silvester und
Faschingsdienstag
von 10:00 - 14:00 Uhr und 15:00 - 19:30 Uhr

In den Nachtzeiten täglich ab 19:30 Uhr,
übernimmt die Leopoldina Kinderklinik.

Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte und die
Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses
Schweinfurt.

Zahnarztdienste
Samstag, Sonntag, Montag, 29.10./30.10./31.10.2022
Andreas Balogh
Wiesenstr. 17, Rüdenhausen, Tel. 09383 - 396
Dienstag, 01.11.2022
Dr. Winfried Baier-Frh. von Hunoltstein
Weingartenstr. 64, Dettelbach, Tel. 09324 - 99870
Samstag, Sonntag, 05.11./06.11.2022
Dr. Manfred Greger
Bgm.-Weigand-Str. 10, Gerolzhofen, Tel. 09382 - 31131
Samstag, Sonntag, 12.11./13.11.2022
Dr. Oliver Tarenz
Berliner Str. 48, Gerolzhofen, Tel. 09382 - 310706
Samstag, Sonntag, 19.11./20.11.2022
Doreen Koos
Korbacher Str. 7, Wiesentheid, Tel. 09383 - 9019388
Samstag, Sonntag, 26.11./27.11.2022
Dr. med. dent. Silke Heckelmann
Bahnhofstr. 8, Prichsenstadt, Tel. 09383 - 902088
Samstag, Sonntag, 03.12./04.12.2022
Dr. Franz Schütz
Wilhelm-Behr-Str. 27, Sulzheim, Tel. 09382 - 31142

Apothekendienste
Montag, 31.10.2022: Franconia-Apotheke-Ärztehaus
Korbacherstr. 7, Wiesentheid, Tel. 09383 - 9096750
Dienstag, 01.11.2022: Steigerwald-Apotheke
Schlüsselfelder Str. 16, Geiselwind, Tel. 09556 - 921090
Mittwoch, 02.11.2022: Florian-Apotheke
Bahnhofstr. 1, Gerolzhofen, Tel. 09382-6733
Donnerstag, 03.11.2022: Stadt-Apotheke
Luitpoldstr. 9, Prichsenstadt, Tel. 09383 - 7244
Freitag, 04.11.2022: Apotheke im Einkaufspark
Am Alten Bahnhof 5, Volkach, Tel. 09381 - 8460984
Samstag, 05.11.2022: Marien-Apotheke
Marienplatz 15, Wiesentheid, Tel. 09383 - 97310
Sonntag, 06.11.2022: Apotheke Ebrach
Brucksteigstr. 1, Ebrach, Tel. 09553 - 505
Montag, 07.11.2022: Stadt-Apotheke
Marktplatz 13, Gerolzhofen, Tel. 09382-99880
Dienstag, 08.11.2022: Riemenschneider-Apotheke
Dr.-Eugen-Schön-Str. 15, Volkach, Tel. 09381-4100
Mittwoch, 09.11.2022: Kronen-Apotheke
Breslauer Str. 2A, Gerolzhofen, Tel. 09382-5963
Donnerstag, 10.11.2022: Weingarten-Apotheke
Weingartenstr. 8, Dettelbach, Tel. 09324 - 9828810
Freitag, 11.11.2022: Kronen-Apotheke
Breslauer Str. 2A, Gerolzhofen, Tel. 09382-5963
Samstag, 12.11.2022: Steigerwald-Apotheke
Schlüsselfelder Str. 16, Geiselwind, Tel. 09556 - 921090
Sonntag, 13.11.2022: Apotheke Ebrach
Brucksteigstr. 1, Ebrach, Tel. 09553 - 505
Montag, 14.11.2022: Stadt-Apotheke
Luitpoldstr. 9, Prichsenstadt, Tel. 09383 - 7244
Dienstag, 15.11.2022: Apotheke im Einkaufspark
Am Alten Bahnhof 5, Volkach, Tel. 09381 - 8460984
Mittwoch, 16.11.2022: Marien-Apotheke
Marienplatz 15, Wiesentheid, Tel. 09383 - 97310
Donnerstag, 17.11.2022: Apotheke Ebrach
Brucksteigstr. 1, Ebrach, Tel. 09553 - 505
Freitag, 18.11.2022: Stadt-Apotheke
Marktplatz 13, Gerolzhofen, Tel. 09382-99880
Samstag, 19.11.2022: Riemenschneider-Apotheke
Dr.-Eugen-Schön-Str. 15, Volkach, Tel. 09381-4100
Sonntag, 20.11.2022: Kronen-Apotheke
Breslauer Str. 2A, Gerolzhofen, Tel. 09382-5963
Montag, 21.11.2022: Weingarten-Apotheke
Weingartenstr. 8, Dettelbach, Tel. 09324 - 9828810
Dienstag, 22.11.2022: Franconia-Apotheke-Ärztehaus
Korbacherstr. 7, Wiesentheid, Tel. 09383 - 9096750
Mittwoch, 23.11.2022: Steigerwald-Apotheke
Schlüsselfelder Str. 16, Geiselwind, Tel. 09556 - 921090
Donnerstag, 24.11.2022: Florian-Apotheke
Bahnhofstr. 1, Gerolzhofen, Tel. 09382-6733
Freitag, 25.11.2022: Stadt-Apotheke
Luitpoldstr. 9, Prichsenstadt, Tel. 09383 - 7244
Samstag, 26.11.2022: Apotheke im Einkaufspark
Am Alten Bahnhof 5, Volkach, Tel. 09381 - 8460984
Sonntag, 27.11.2022: Marien-Apotheke
Marienplatz 15, Wiesentheid, Tel. 09383 - 97310
Montag, 28.11.2022: Apotheke Ebrach
Brucksteigstr. 1, Ebrach, Tel. 09553 - 505
Dienstag, 29.11.2022: Stadt-Apotheke
Marktplatz 13, Gerolzhofen, Tel. 09382-99880
Mittwoch, 30.11.2022: Riemenschneider-Apotheke
Dr.-Eugen-Schön-Str. 15, Volkach, Tel. 09381-4100
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